
Abstract: Clankriminalität: Bekämpfungsansätze nach dem Vereinsgesetz 

Aktuelle Verlautbarungen des Bundeskriminalamtes weisen darauf hin, dass von 

kriminellen Clans mit ausländischen Wurzeln eine ganz erhebliche Bedrohung für 

unsere Gesellschaft ausgeht. Dabei wird das Kriminalitätsphänomen Clankriminalität 

durch eine grundsätzlich ethnisch abgeschottete Familienstruktur geprägt. Die eignen 

Werteverständnissen folgenden und nach eigenen Rechtsordnungen lebenden Familien 

bzw. Subkulturen lehnen staatlichen Strukturen ab und können nicht zuletzt aufgrund 

streng hierarchischer Prägungen kriminelle Potentiale entwickeln, die sich dann nur 

noch sehr schwer eindämmen lassen. Folglich muss es ein gesamtgesellschaftliches 

Interesse sein, dass die Bildung neuer krimineller Clans verhindert wird und dass 

bestehende Clanstrukturen zerschlagen werden. Der Präsident des 

Bundeskriminalamtes, Herr Holger Münch, weist darauf hin, dass in der Vergangenheit 

Fehler gemacht wurden, die sich nicht wiederholen dürfen (vgl. Der Tagesspiegel vom 

18.01.2019 „BKA will Clan-Kriminalität stärker ins Visier nehmen“). 

Vor diesem Hintergrund wird die Frage aufgeworfen, ob kriminelle Clans zielführend 

auch mit den Mitteln des Vereinsgesetzes bekämpft werden können bzw. mit Blick auf 

den Wortlaut von Art. 9 Abs. 2 GG („sind verboten“) nicht ggf. sogar verboten werden 

müssen. Sofern es sich bei diesen Familienclans auch um Vereine im Sinne des 

Vereinsgesetzes handelt, ist nach der neueren Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ganz besonders zu 

beachten. Für die Legitimität eines Organisationsverbotes ist hiernach maßgeblich, dass 

ein staatliches Vorgehen gegen einzelne Straftäter nicht ausreicht, weil strafwürdige 

Handlungen gerade aus der Organisation heraus geplant oder begangen werden, also die 

Verletzung der Strafgesetze mit der Organisation prägend verknüpft ist (BVerfG, Beschl. 

v. 13.07.2018 – 1 BvR 1474/12 u.a.). Die diesbezüglichen Linien der Rechtsprechung 

werden auf praxistaugliche Hinweise und Ansätze untersucht und nachgezeichnet. 

Besondere Probleme bereitet in diesem Zusammenhang, dass sich Clan- und 

Familienstrukturen in der Regel überschneiden werden, was zu einer Aktivierung des 

besonderen Schutzes gemäß Art. 6 Abs. 1 GG führt. Allerdings hat das 

Bundesverfassungsgericht in anderem Zusammenhang jüngst entschieden, dass den 

Familienmitgliedern durchaus auch eine Pflicht zugemutet werden kann, wonach gegen 

Verletzungshandlungen anderer Familienmitglieder vorgegangen werden muss (BVerfG, 

Beschl. v. 18.02.2019 – 1 BvR 2556/17). Die Möglichkeit der familiären Selbstbezichtigung 

ist dann gegen das Risiko einer ungünstigen Tatsachenwürdigung im Verbotsverfahren 

abzuwägen. 

Der Vortrag schließt mit dem Ergebnis, dass das das prognosegesteuerte Vereinsgesetz, 

das dem Gefahrenabwehrrecht zuzuordnen ist, möglicherweise Bekämpfungsansätze 

bietet, die denen des durch eine den Staat treffende hohe Beweislast geprägten 

Strafrechts vorzuziehen sind. Dabei sollen auch Verbotsfolgen, namentlich die 



Vermögeneinziehung und sich ergebende waffenrechtliche Unzuverlässigkeit der 

Clanmitglieder kurz angesprochen werden. 
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